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wir bedanken uns für die Zusendung des o.g. Entwurfs. Der Bitte um Stellung-

nahme kommen wir gerne nach. 

 

Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobi-

lienwirtschaft. Er spricht durch seine Mitglieder, darunter mehr als 25 Verbände, 

für rund 37.000 Unternehmen der Branche entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette. Darunter gehören auch zahlreiche Mitglieder im Bereich Bewertung sowie 

ferner knapp 40 Kapitalverwaltungsgesellschaften. Das Rundschreiben zur Bestel-

lung externer Bewerter ist für die Mitglieder des ZIA daher von großer Relevanz. 

 

Wir unterstützen die BaFin darin, durch die Überarbeitung aktuellen Entwicklungen 

aus der Bestellungspraxis mit dem Ziel eines effektiven Anzeigeverfahrens Rech-

nung zu tragen. Das Schreiben setzt mit samt der aktuellen Überarbeitungen die 

gesetzlichen Anforderungen aus unserer Sicht insgesamt praxisgerecht um.  

 

Folgende Punkte möchten wir anmerken: 

 

I. Ausgestaltung des Anzeigeschreibens 

Wir halten das im Zuge der Überarbeitung neu eingeführte Anzeigeschreiben für 

sinnvoll. Wir gehen davon aus, dass ein solches Schreiben in der Praxis zu einem 

effektiveren und zügigeren Bestellprozess beiträgt.  

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Marie-Curie-Str. 24-28  

Referat WA 42 

60439 Frankfurt 

 

Nur per E-Mail an: Konsultation-18-18@bafin.de 

Geschäftszeichen: WA 42-Wp 2133-2018/0001 

Berlin, den 18. Dezember 2018 
 

 

Stellungnahme im Rahmen der Konsultation 18-2018 - Überarbeitung des 

Rundschreibens 07/2015 (WA) - Anforderungen bei der Bestellung exter-

ner Bewerter für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Der Entwurf des Anzeigeschreibens erfasst als „Bewerter-Gruppen“ juristische 

Personen, Personenhandelsgesellschaften sowie darüber hinaus Abschlussprüfer 

und natürliche Personen. Die Erfassung all dieser „Bewerter-Gruppen“ in einem 

Formular führt aus unserer Sicht dazu, dass das Schreiben im Einzelnen äußerst 

komplex und umfangreich ausfällt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwischen 

den einzelnen Gruppen zum Teil unterschiedliche Anforderungen gelten bzw. un-

terschiedliche Nachweise zu erbringen sind, die jeweiligen unterschiede aber alle 

unterzubringen sind.  

 

Wir möchten anregen, für die einzelnen Gruppen von Bewertern getrennte Formu-

lare zur Verfügung zu stellen. Durch eine solche Trennung wäre das Anzeige-

schreiben für die jeweiligen Gruppen „maßgeschneiderter“, klarer und kürzer. Ne-

ben der Nutzerfreundlichkeit würde eine Trennung zum anderen auch zu mehr 

Wettbewerbsneutralität führen. Der vorgelegte Entwurf des Anzeigeschreibens er-

weckt bspw. den Eindruck, dass die Bestellung einer „natürlichen Person“ als un-

terstes Ankreuzfeld der Ausnahmefall sei, obgleich in der Praxis das Gegenteil der 

Fall ist. Hier sollte das Neutralitätsgebot mehr berücksichtigt werden, dem amtliche 

Formulare hinsichtlich ihrer Gestaltung unterliegen. 

 

In der konkreten Ankreuz-Auswahl ist im Übrigen nicht nachvollziehbar, warum Ab-

schlussprüfer gemeinsam mit natürlichen Personen aufgeführt werden. Abschluss-

prüfer sind häufig in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften organisiert. Diese Variante 

sollte entsprechend berücksichtigt werden. 

 

 

II. Nachweis der ausreichenden Erfahrung des externen Bewerters  

Auf dem Nachweis hinreichender Erfahrung und Qualifizierung sollte im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben stets ein besonderes Augenmerk liegen. Wir gehen da-

von aus, dass die Aufsicht im Rahmen der erstmaligen Bestellung, wie bislang 

auch, selbst das Vorliegen der fachlichen und persönlichen Voraussetzungen über-

prüft, auch z.B. anhand von Mustergutachten sowie ggf. Verkehrswertlisten bzw. 

auch Fachgespräche. Eine bloße Erklärung durch die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft allein, sollte nicht in allen Fällen ausreichend sein. Die gesetzliche Regelung 

(Abberufungsverlangen der Aufsicht) geht davon aus, dass die Aufsicht eine ei-

gene Prüfung unternimmt. Die Vergabe der künftigen Bafin-ID sollte eine Art Gü-

tesiegel und nicht lediglich der Abschluss eines rein formalen Prozesses darstellen. 

 

 

III. Objektbesichtigung durch verantwortliche Gutachter 

Das Rundschreiben geht unter Ziff. II.1. (a) den Vorgaben des Gesetzes entspre-

chend davon aus, dass die für die Bewertung verantwortliche Person die Objekt-

besichtigung durchführt. Dass diese Voraussetzung stets einzuhalten ist, wird al-

lerdings insbesondere im Abschnitt III. (“Besonderheiten bei juristischen Personen 

oder Personenhandelsgesellschaften“) nicht immer deutlich. 

 

Insbesondere sollte stets klar sein, dass bei einer Mitzeichnung von weiteren ver-

antwortlichen Gutachtern diese auch das Objekt selbst besichtigt haben müssen, 



da sie anderenfalls fachlich nicht „verantwortlich“ für den Wert  zeichnen können. 

Bei Mitzeichnung haben alle „verantwortlichen Gutachter“ auf gleicher fachlicher 

Augenhöhe zu sein. Ein Informationsgefälle zwischen „verantwortlichen Gutach-

tern“, die zusammen einen Wert ermitteln, ist fachlich nicht akzeptabel.  

 

Dies sollte unter Ziff. III. klargestellt werden. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

      

      

Frederik Voigt     Aleksandar Denic    

Abteilungsleiter Investitionskapital   Senior Referent Immobilien- und  

     Kapitalmärkte 

 

 

 


